
tung der Volkswirtschaft sowie aller anderen gesellschaftlichen Bereiche. Die 
Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik ist sozialistische 
Planwirtschaft.
Im ökonomischen System des Sozialismus ist die zentrale staatliche Planung 
und Leitung der Grundfragen der gesellschaftlichen Entwicklung verbunden 
mit der Eigenverantwortung der sozialistischen Warenproduzenten und der 
Örtlichen Staatsorgane.
(4) Die Außenwirtschaft einschließlich des Außenhandels ist staatliches Mo
nopol. '

Artikel 10
(1) Das sozialistische Eigentum besteht
als gesamtgesellschaftliches Volkseigentum,
als genossenschaftliches Gemeineigentum werktätiger Kollektive sowie 
als Eigentum gesellschaftlicher Organisationen der Bürger.
(2) Das sozialistische Eigentum zu schützen und zu mehren ist Pflicht des 
sozialistischen Staates und seiner Bürger.

Artikel 11
(1) Das persönliche Eigentum der Bürger und das Erbrecht sind gewähr
leistet.
(2) Der Gebrauch des persönlichen Eigentums darf den Interessen der Gesell
schaft nicht zuwiderlaufen.
(3) Die Rechte von Urhebern und Erfindern genießen den Schutz des sozia
listischen Staates.

Artikel 12
(1) Die Bodenschätze, die Bergwerke, Kraftwerke, Talsperren und großen 
Gewässer, größere Industriebetriebe, die volkseigenen Güter, die Banken 
und Versicherungen, die Verkehrswege, die Transportmittel der Eisenbahn, 
der Seeschiffahrt sowie der Luftfahrt, die Post- und Fernmeldeanlagen sind 
Volkseigentum. Privates Eigentum an diesen Gütern ist unzulässig. Der Staat 
kann ihre Nutzung und Bewirtschaftung genossenschaftlichen oder gesell
schaftlichen Organisationen und Vereinigungen übertragen. Eine solche Über
tragung hat den Interessen der Allgemeinheit und der Mehrung des gesell
schaftlichen Reichtums zu dienen.
(2) Im Interesse des Wohlergehens der Bürger und einer sinnvollen Nutzung 
der Naturreichtümer obliegt dem Staat und der Gesellschaft der Schutz der 
Natur durch die Erhaltung des Bodens, die Reinhaltung des Wassers und der 
Luft und die gesunde Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt.

Artikel 13

Die Geräte, Maschinen, Anlagen, Bauten der landwirtschaftlichen, handwerk
lichen und sonstigen sozialistischen Genossenschaften sowie die Tierbestände 
der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und das aus genossen
schaftlicher Nutzung des Bodens sowie genossenschaftlicher Produktionsmittel 
erzielte Ergebnis sind genossenschaftliches Eigentum.

Artikel 14
(1) Die Nutzung und der Betrieb privater Wirtschaftsunternehmen und -ein- 
richtungen zu Erwerbszwecken müssen gesellschaftliche Bedürfnisse befrie- 448


